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verbleibende Restfläche für die Landwirtschaft ergibt einen für landwirtschaftliche Bewirtschaftung un-
günstigen Zuschnitt. Wir bitten hier die Gemeinde Röthlein ihre Planung zu überdenken. 
 
 
Erschließung: 
Sofern die Erschließung (auch Kabeltrasse) über/durch landwirtschaftliche Flächen bzw. Wege für die Land-
wirtschaft geführt wird, ist die Planung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abzustim-
men. 
 
Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen: 
Bei der Ausweisung gesetzlich notwendiger Ausgleichsflächen ist auf die Belange der Land- und Forstwirt-
schaft besonders Rücksicht zu nehmen.  
Sofern für Ausgleichsflächen/Ausgleichsmaßnahmen land-/forstwirtschaftliche Flächen betroffen sein wer-
den, ist die Planung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abzustimmen. 
 
Ein Ausgleich sollte durch Schaffung entsprechender Lebensraumtypen (s. Vorkommen von Feldlerchen als 
Brutvogel in der FFPVA Bundorf) innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes erfolgen.  
Die Planung der FFPVA sollte i.S. des Artenschutzes eine für die Lebensraumansprüche der Feldlerche ent-
sprechende Gestaltung aufweisen, sodass mit einer Wiederbesiedlung mit hoher Wahrscheinlichkeit ge-
rechnet werden kann (z.B. durch besonnte Streifen zwischen den Modulreihen, Rohbodenflächen inner-
halb der FFPVA, Eingrünung zur offenen Feldflur mit niedrigwüchsigen Sträuchern, extensive Bewirtschaf-
tung innerhalb der FFPVA mit an die Brutzyklen der Feldlerche angepassten Pflegezeitpunkten). 
 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFPVA): 
Die Nutzung der FFPVA ist nur, solange die Stromerzeugung aufrechterhalten wird, zulässig. Wird die 
Stromerzeugung dauerhaft aufgegeben, so ist spätestens 1 Jahr danach die Anlage vollständig zurückzu-
bauen. Nach Beendigung der Nutzung als FFPVA ist eine uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung der 
Fläche sicher zu stellen. Eine entsprechende Rückbauverpflichtung und diesbezügliche dingliche Absiche-
rung sind sicherzustellen. Dasselbe gilt für die Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Bodenveränderungen: 
Eingriffe in Böden sind, soweit möglich zu vermeiden bzw. minimieren. Der Boden soll nach Abschluss der 
Baumaßnahme und der Rekultivierung möglichst vollständig wiederhergestellt werden und seine natürli-
chen Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG wahrnehmen können. 
 
Angrenzende landwirtschaftliche Flächen: 
Die geplanten Pflanzmaßnahmen dürfen angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchti-
gen. Regelmäßige Pflege (Rückschnitt) der Anpflanzungen ist durch den Bauherrn sicher zu stellen. 
Er muss sichergestellt sein, dass die ortsübliche Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Nutz-
flächen uneingeschränkt fortgeführt werden kann. Staub-/Lärm-/Geruchsentwicklungen bei landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftung sind hinzunehmen.  
Bestehende Drainiagesysteme sind zu erhalten, bzw. wieder her zu stellen. 
 
 
Wege: 
Die bestehenden Wege müssen für die Landwirtschaft weiterhin uneingeschränkt nutzbar sein.  
Insbesondere der Erschließungsweg über die bestehenden Anwandwege Flur-Nr. 845/1, 843 und 870, 
Gem. Heidenfeld, muss der Landwirtschaft weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung stehen. 
Instandhaltungsmaßnahmen der Wege, welche durch Nutzung für die FFPVA entstehen, müssen vom Be-
treiber der FFPVA übernommen werden. 




